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bcm europäischen ^estlctnbe; von bort aus tourbe beutfc^e SBaffenmctcht
Au Ehren gebracht, von bort eine tmterlänbifche Politik verfolgt, von
bort wirksam in ben Gang ber großen Geschichte Europas eingegriffen,
alles dieses in einem Zeitraum, wo sich bie Organisation bes Reiches
zubem als unfähig erwies.

Unb selbst außerhalb bes Reiches wirkten manche Interessen zusammen,
jenem Streben territorialer ©elbftänbigfeit, bas bie Form bes Reiches
vollenbs zersprengen mußte, zu begegnen. Man vergesse nicht, baß burch
bie Übertragung auslänbischer Kronen auf beutfche Fürsten bas Reich
selbst fast mehr einer europäischen Konföberation glich, als einem
nationalen beutfchen Staatsverbanbe. Denn sowie Österreich zugleich bie
Krone von Ungarn, Kurbranbenburg bie Krone Preußens trug, so war
Kursachsen in ben Besitz ber polnischen, Kurbraunschweig zur großbri¬
tannischen Königswürbe gelangt. Von sechs weltlichen Kurfürsten waren
also vier zugleich außerbeutsche Könige, währenb außerdem ein beutscher
Pfalzgraf zugleich bie Krone von Schweben, ein Herzog von Holstein
bie von Dänemark trug. Diese europäische Verkettung bes Reiches, wie
sie basselbe leicht in alle außerbeutschen Konflikte verflocht, trug auch
tüieber dazu bei, feine lockere Föberation zu schützen; benn ihr Fortbe¬
stehen war baburch ein untrennbarer 93eftanbteit bes europäischen Gleich¬
gewichtes geworben, unb bas hannoverisch-britische, bas sächsisch-polnische
u. s. tu. Interesse, so verschieben sie sonst fein mochten, kamen boch in
bem einen Punkte ganz überein, baß man bie „Verfassung" von 1648
schützen unb bas Streben ber branbenburg -preußischen Selbstherrlichkeit
auf jebe Weise bekämpfen müsse. In ber Regel trafen sie barin zusammen
mit ber natürlichen Politik bes habsburejifchen Kaiserhauses: konnte bies
seit 1648 nicht mehr baran denken, bie 'früheren Entwürfe wieder auf¬
zunehmen, so mußte es wenigstens mit aller Macht zu verhüten suchen,
daß nicht bas Übergewicht unb bie leitenbe Rolle in bett beutfchen Dingen
bcm branbenburgisch-preußischen Staatswesen anheimfiel. „Erhaltung ber
Verfassung von 1648" war beshalb auch hier, wie bei ben beutsch-aus-
länbischen Reichsständen bie überlieferte politische Maxime in allen Reichs¬
angelegenheiten.


